
Bär & Karrer Briefing
Mai 2014

Bär & Karrer Briefing - 1

Bewilligungspflicht 

Am 1. Juli 2014 tritt der neue Art. 32dbis Abs. 3 und 4 
des Umweltschutzgesetzes (USG) in Kraft. Danach 
bedarf die Ver äus  serung von im Kataster der belas-
teten Stand orte eingetragenen Grund stücken einer 
Bewilligung.

Betroffene Grundstücke

Der Bewilligungspflicht unterstehen alle Grundstü-
cke, auf welchen sich ein im Ka tas ter der belasteten 
Standorte einge tra gener Standort befindet. Es ge-
nügt damit ein Blick in den Online-Kataster, um fest-
zu stellen, ob ein Grund stück der Bewil li gungspflicht 
untersteht.

Veräusserung und Teilung

Der Bewilligung bedarf "die Veräusserung oder Tei-
lung" eines Grundstücks. Das um  fasst den Verkauf, 
auch in der Form einer Ver mö  gens über tragung, 
eine unent gelt liche Abtretung, auch als Schen kung, 
den Tausch und die Sacheinlage in eine Gesell-
schaft oder Anlage stiftung. 

Neue Bewilligungspflicht bei Veräusserung von Grund-
stücken mit Altlasten und belasteten Standorten 

Ab 1. Juli 2014 bedarf die Veräusserung oder Teilung von im Kataster der belasteten Standorte eingetrage-
nen Grundstücken einer Bewilligung. Die neue Bewilligungspflicht kompliziert den Verkauf solcher Grund- 
stücke, stärkt aber implizit auch die Position des Käufers in den Verhandlungen über Altlasten.

Nicht der Bewilligungspflicht untersteht der Verkauf 
der Aktien einer Im mo bi lien ge  sellschaft – anders als 
in der Lex Koller, im bäuerlichen Bodenrecht oder 
bei Vor kaufs  rechten fehlt eine Be stim mung, die den 
Aktienkauf einer Ver äusserung des Grund  stücks 
gleichstellt.

Voraussetzungen 
der Bewilligung 

Ist eine Bewilligung erforderlich, so muss der Ei-
gentümer/Veräusserer beim zu stän digen Amt eine 
Bewilligung be an tragen. Die Bewilligung wird in den 
nach fol gen den Fällen erteilt.

Keine schädlichen oder
lästigen Aus   wirkungen

Die Bewilligung wird erstens erteilt, wenn "vom 
Standort keine schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen zu erwarten" sind. Wiederum hilft ein Blick in 
den Kataster:

- Ist der Standort in der Kategorie "keine schäd-
lichen oder lästigen Einwirkungen zu erwar ten"1 
ein ge tra gen, sind die Vor aus set zungen erfüllt. 

1 - Art. 5 Abs. 4 lit. a AltlV.
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Das selbe gilt bei als "weder über wachungs- noch 
sanie  rungs  bedürftig"2 eingetragenen Stan dor ten.

 Das AWEL des Kantons Zürich plant deshalb, mit 
einer einzigen Allgemein verfügung eine Bewilli-
gung für sämt liche in diesen Kategorien einge tra-
genen Grund  stücke im Kanton Zürich zu er tei len. 
Damit wäre es nicht mehr er  for der lich, für solche 
Grund stücke eine individuelle Bewilligung ein zu-
ho len. Ande  re Kantone planen kein sol ches Vor-
gehen.

- Ist der Standort als "über wachungs bedürftig"3 

oder "sanierungs bedürftig"4 einge tragen, sind die 
Vor aussetzungen nicht erfüllt. Diesfalls hilft nur 
eine Sicherstellung (vgl. so gleich). Dasselbe gilt 
bei unter suchungsbedürftigen Stan  d  orten.5

Sicherstellung

Die Bewilligung wird sodann erteilt, wenn "die Kos-
tendeckung für die zu erwar ten den Massnahmen 
sichergestellt" sind. Sicherstellungspflichtig ist u.E. 
einzig der Veräusserer; sicherzustellen ist der ge-
mäss USG vom Ver äus serer zu tragen de Anteil an 
den Kosten für Unter suchung, Über wachung und 
Sanierung des Standorts, von welchem schädli-
che oder lästige Ein wir kungen ausgehen bzw. zu 
erwarten sind (vgl. Art. 32dbis Abs. 1 USG). Hat 
der Eigentümer die Belastung durch sein Ver hal-
ten verursacht, so sind typischerweise die vollen 
Kosten sicher zustellen. Ist der Eigen tü mer nur 
der Zustandsstörer, ist u.E. nur sein Anteil an den 
Kosten sicherzustellen (typi scher weise 10-30%). 
Noch sehr offen ist, wie die sicher zu stel lenden Kos-
ten bemessen werden, wenn ein Stan dort nur als 
untersuchungs be dürf tig einge tragen ist. 

Ebenso ist nicht geklärt, ob die Behörde bei kleinen 
Sicherstellungsbeträgen oder sol venten Käufern 
ganz auf eine Sicher stellung verzichten kann (al-
lenfalls unter Berufung auf ein öffentliches Interes-
se – vgl. sogleich). Unseres Erachtens müsste dies 
möglich sein.

Öffentliches Interesse

Schliesslich wird die Bewilligung erteilt, wenn ein 
überwiegendes Interesse an der Veräusserung oder 
Teilung des Grund stücks besteht. Mit dieser Aus-
nahme soll sichergestellt werden, dass im öffent-
li chen Interesse liegende Transaktionen durch die 
Bewilligungspflicht nicht ver hindert werden. Letzt-
lich wurde die Bewil li gungspflicht eingeführt, um 
den Staat vor der Tragung von Altlasten kosten zu 
schüt zen.

Verfahren der 
Bewilligungserteilung 

Liegt einer dieser Fälle vor, besteht ein An  spruch 
auf die Bewilligung. Der Bewilli gungs  behörde 
kommt damit beim Ent  scheid über die Erteilung der 
Bewil ligung kein Ermessen zu, wohl aber bei der 
Bemessung der Sicher stellung oder der Beurteilung 
des öffent lichen Interesses.

Einholen muss die Bewilligung der Eigen tümer 
des Grund stücks, d.h. der Ver äus se rer. Zu stän dig 
ist die Behörde, die vom jeweiligen Kanton als für 
den Vollzug des Umweltschutzgesetzes zuständig 
bezeich net wur de (typischer  weise im Ein füh rungs -
gesetz zum USG). In gewissen Fäl len kön nen auch 
das BAV, das BAZL oder das VBS zu ständig sein.

Grundbuch 

Zum Schutz von Käufern und zur Durch setzung der 
Bewilligungseinholung kön nen die Kantone belaste-
te Standorte im Grund  buch vormerken lassen;6 der 
Kan ton Zürich plant dies allerdings nicht.

Unabhängig vom Bestand einer Vor mer kung wird 
der Grund  buch verwalter eine An meldung abweisen, 
solange die er for derliche Bewilligung nicht vorliegt 
(Art. 87 GBV). Ein Verfahren gemäss Art. 88 GBV, 

2 - Art. 8 Abs. 2 lit. c AltlV.
3 - Art. 8 Abs. 2 lit. a AltlV.
4 - Art. 8 Abs. 2 lit. b AltlV.
5 - Art. 5 Abs. 4 lit. b AltlV.
6 - Art. 32dbis Abs. 4 USG.
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wie es bei der Lex Koller und im bäuer li chen Bo-
denrecht vorgesehen ist (der Grund buchverwalter 
nimmt den Ein trag ins Tage buch vor und setzt dem 
Er wer ber eine Frist an, um eine Bewilli gung zu be-
antragen), dürfte eher nicht zuläs sig sein, da das 
USG in diesem Punkt wenig konkret ist. Die Bewil-
ligung ist da mit vorerst sicherheitshalber vor dem 
Vollzug einzuholen.

Rechtsfolgen der Verletzung 

Das Gesetz sieht keine Rechtsfolge bei Nichteinho-
len der Bewilligung vor. Dass ein Rechtsgeschäft, 
welches trotz feh len der Be willi gung ins Grundbuch 
ein ge tra gen wird, schlicht nichtig ist (Art. 20 OR), 
glau ben wir nicht, können dies heute aber auch 
nicht aus  schliessen. 

Inkrafttreten

Die Gesetzesänderung tritt per 1. Juli 2014 in Kraft. 
Sie findet Anwendung auf alle Geschäfte, die nach 
dem 1. Juli be ur kun det und grundbuchlich vollzogen 
werden. Ob sie auch auf Rechtsgeschäfte An wen-
dung findet, die bereits vor dem 1. Juli 2014 abge-
schlossen bzw. beurkundet wur den, ist heute noch 
unklar. Es em pfiehlt sich deshalb, solche Geschäfte 
früh zeitig mit dem Grundbuch zu bespre chen.

Bereits am 1. November 2013 in Kraft ge treten ist 
die allgemeine Möglichkeit der Behörden, die Si-
cherstellung von Sa nie rungskosten zu verlangen 
(Art. 32dbis Abs. 1 und 2 USG).

Empfehlungen

Für Eigentümer

Immobilieneigentümern empfehlen wir zu prüfen, ob 
auf ihren Liegen schaf ten be las tete Standorte im Ka-
taster eingetragen sind, bei welchen schädliche oder 
lästige Auswirkungen nicht aus ge schlos sen wer den. 
Gegebenenfalls em pfiehlt sich, früh zeitig im Hinblick 
auf einen Verkauf eine Untersuchung oder allenfalls 
San ierung durchzuführen.

Für Käufer

Bei der Prüfung von Kaufobjekten em pfehlen wir, den 
Kataster der belas te ten Stan dorte sofort zu konsul-
tieren und um gehend Informationen vom Ver käufer 
ein  zu fordern. Lässt sich die Be willi gungs pflicht nicht 
ausschliessen, ist der Zeit auf wand für die Einholung 
der Bewilligung im Kaufprozess zu be rück sich tigen, 
ent weder indem der Verkäufer zur vor gängigen Ein-
holung der Bewil li gung auf gefor dert wird oder indem 
der Kauf ver trag unter der Bedingung abgeschlossen 
wird, dass die Bewilligung erteilt wird. Im Kauf vertrag 
ist aus drück lich zu ver einbaren, wer eine allfällige 
Sicher stel lung von Sanie rungskosten leistet und wer 
die Kosten trägt.

Generell empfiehlt sich inskünftig bei allen Grund-
stückgeschäften, im Kauf ver trag ausdrücklich fest-
zuhalten, ob das Kauf objekt im Kataster eingetra-
gen ist, um eine reibungslose Eintragung durch den 
Grundbuchverwalter sicherzustellen.
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